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FAQ Abfragepflicht Wettbewerbsregister
Das Wettbewerbsregister beim Bundeskartellamt ist installiert. Ab dem 1. Juni 2022 ist es 
verpflichtend zu konsultieren, bevor ein Zuschlag in Vergabeverfahren erteilt werden kann. 

Das Wettbewerbsregister stellt öffentlichen Auftraggebern, 
Sektorenauftraggebern und Konzessionsgebern für Vergabe-
verfahren Informationen zur Verfügung, die es den Auftrag-
gebern ermöglichen, zu prüfen, ob ein Unternehmen wegen 
bestimmter Wirtschaftsdelikte von dem Vergabeverfahren 
auszuschließen ist oder ausgeschlossen werden kann.

Mit seiner Möglichkeit zur elektronischen Abfrage stellt das 
Wettbewerbsregister eine erhebliche Erleichterung für Auf-
traggeber dar. 

Da die Registrierung und Nutzung den Anwender vor einige 
Herausforderungen stellt, bieten wir nachfolgend in einer 
Übersicht allen Anwendern eine Hilfestellung in Form eines 
FAQ zur Verfügung. 

Sprechen Sie uns bei weiterführenden Fragen an!

I. Wann muss ein öffentlicher Auftraggeber 
Informationen beim Wettbewerbsregister 
abfragen? 
Es gilt § 6 Abs. 1 WRegG. Ab einem Auftragswert von 
EUR 30.000 (netto) besteht für öffentliche Auftraggeber und 
Konzessionsgeber vor Erteilung des Zuschlags eine Abfrage-
pflicht beim Wettbewerbsregister. Auftraggeber in den Berei-
chen Wasser, Energie, Verkehrsversorgung und Postdienste 
sowie Konzessionsgeber sind ab Erreichen der EU-Schwel-
lenwerte zur Abfrage verpflichtet. Die Abfragepflicht bezieht 
sich auf den Bieter, der für die Zuschlagserteilung in Betracht 
kommt.
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II. Welche Öffentliche Auftraggeber sind 
anzumelden?

Wenn die Voraussetzungen des § 6 Abs. 1 WRegG vorliegen 
(siehe I.), wird die Abfrage für öffentliche Auftraggeber verpflich-
tend. Zu den öffentlichen Auftraggebern gehören öffentliche 
Auftraggeber auf Bundes- und auf Landesebene, d.h. oberste, 
obere, mittlere und untere Bundes- bzw. Landesbehörden und 
deren Beteiligungsgesellschaften und die bundes- bzw. landes-
unmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
i.S.v. § 99 Nr. 2 GWB. Zu den öffentlichen Auftraggebern ge-
hören auch öffentliche Auftraggeber auf kommunaler Ebene, 
also Städte, Gemeinden, Kreise, Kommunalverbände und kom-
munale Beteiligungsgesellschaften i.S.v. § 99 Nr. 2 GWB. Eben-
falls umfasst sind mischfinanzierte öffentliche Auftraggeber wie 
z. B. privatrechtlich organisierte Forschungsinstitute sowie pro-
jektbezogene Auftraggeber nach § 99 Nr. 4 GWB.

III. Was gilt für projektbezogene Auftrag
geber nach § 99 Nr. 4 GWB?

Für diese Auftraggeber besteht ein abweichender Registrie-
rungsprozess. Diese Besonderheit beschränkt sich auf „reine“ 
projektbezogene Auftraggeber, d. h. auf Auftraggeber, die nur 
aufgrund der überwiegenden öffentlichen Subventionierung 
eines bestimmten Bauvorhabens oder damit in Verbindung 
stehender Dienstleistungen oder Wettbewerbe öffentliche 
Auftraggeber sind. 

Wichtig: Auftraggeber, die für einzelne Bauvorhaben Zuwen-
dungen von staatlicher Seite erhalten, aber unabhängig davon 
bereits die Voraussetzungen nach § 99 Nr. 1, 2 oder 3 GWB 
erfüllen, registrieren sich nach der Standardvorgehensweise 
(siehe IV.).

IV. Über welche Übermittlungswege kann 
der Registrierungsantrag gestellt werden?

Die Stellung des Registrierungsantrags kann auf zwei unter-
schiedlichen Übermittlungswegen erfolgen:

1. Besonderes elektronisches Behördenpostfach (beBPo)

Das beBPo ist ein sicherer Übermittlungsweg zur elektroni-
schen Kommunikation, der auf der Infrastruktur des Elektroni-
schen Gerichts- und Verwaltungspostfachs (EGVP) basiert 
und für den elektronischen Rechtsverkehr von Behörden und 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts mit den Gerich-

ten entwickelt wurde. Berechtigt bzw. verpflichtet zur Einrich-
tung eines beBPo sind nach den Vorschriften zum elektroni-
schen Rechtsverkehr Behörden und juristische Personen des 
öffentlichen Rechts.

Die Bezeichnung des beBPo des Wettbewerbsregisters im 
EGVP-Empfängerverzeichnis für die Übermittlung von Regist-
rierungsanträgen lautet: Bundeskartellamt Wettbewerbsregister.

2.  DeMail nach dem DeMailGesetz (DeMailG)

Sofern kein beBPo eingerichtet ist, kann die Übermittlung des 
Registrierungsantrages auch über ein De-Mail-Postfach nach 
De-Mail-Gesetz (De-Mail-G) erfolgen. Organisationen, die 
sich als Auftraggeber für die Abfrage des Wettbewerbsregis-
ters registrieren, deren Eigenschaft als öffentlicher Auftrag-
geber (Eigenschaft als abfrageberechtigter Auftraggeber 
nach § 6 Abs. 1 WRegG) jedoch nicht ohne Weiteres ersicht-
lich ist – insbesondere juristische Personen des privaten 
Rechts – nutzen hierfür das De-Mail-Postfach einer der Stel-
len, von der sich die Auftraggebereigenschaft i.S.d. § 99 GWB 
ableitet (beispielsweise Kommune).

Die De-Mail-Adresse für die Übermittlung von Registrierungs-
anträgen an das Wettbewerbsregister lautet: registrierung-
webreg@egvp.de-mail.de.

V. Wie läuft die Registrierung ab (Auftrag
geber i.S.v. § 99 Nr. 1, 2 oder 3 GWB)?

Der Registrierungsprozess läuft in vier Schritten ab:

1. Registrierung bei SAFE 

Im ersten Schritt authentifiziert sich der Auftraggeber mit der 
Registrierung als Auftraggeber gegenüber der Registerbehör-
de. Hierfür benennt jeder Antragsteller in einem Registrie-
rungsantrag bis zu drei Identitätsadministratoren1, die in ihrer 
Organisation für die Verwaltung von Nutzern vorgesehen sind. 
Diese Identitätsadministratoren müssen über eine Identität im 
Identitätsmanagementsystem SAFE2 (Secure Access to Fede-
rated e-Justice/e-Government) verfügen und daher vom An-
tragsteller vor Übermittlung des Registrierungsantrags an die 

1  Identitätsadministratoren sind Beschäftigte bei Auftraggebern bzw. mittei-
lenden Behörden, die als Identitätsadministratoren für ihre Organisation 
abfragende bzw. mitteilende Nutzer des Wettbewerbsregisters verwalten. 
Voraussetzung hierfür ist eine Registrierung als Identitätsadministrator in 
SAFE. 

2  https://safe.safe-justiz.de/safe-registration-client/.

https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Kontaktdaten/DE/Wettbewerbsregister_Registrierung_DE-Mail.html;jsessionid=4DBB27DE4E3948F72A8DF52CA642A1AB.1_cid390?nn=13381512
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Kontaktdaten/DE/Wettbewerbsregister_Registrierung_DE-Mail.html;jsessionid=4DBB27DE4E3948F72A8DF52CA642A1AB.1_cid390?nn=13381512
https://safe.safe-justiz.de/safe-registration-client/
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Registerbehörde selbständig darin angelegt werden. SAFE ist 
ein im Auftrag der Bund-Länder-Kommission für Informations-
technik in der Justiz entwickeltes Identitätsmanagementsys-
tem, das bereits von Justiz und öffentlicher Verwaltung als 
Basisdienst für die Authentisierung von Nutzern verwendet 
wird. Da der Registrierungsdienst von SAFE über das Internet 
zugänglich ist, wird dafür keine weitere Software benötigt. Am 
Ende der Registrierung erhält der Auftraggeber die SAFE-ID. 

2. Ausfüllen des Antragsformulars 

Mit dem Antragsformular der Registerbehörde zur Bestellung 
von Identitätsadministratoren wird die Freischaltung der im 
SAFE-System als Identitätsadministratoren registrierten Per-
sonen beantragt. Vor der Antragstellung ist daher zwingend 
die Registrierung im SAFE-System vorzunehmen. Die in SAFE 
eingegebenen Daten der Beschäftigten und die am Ende er-
haltene SAFE-ID werden für das Ausfüllen des Antrages auf 
Freischaltung benötigt. Der Antrag ist von dem Verantwortli-
chen für die Antragstellung maschinell zu unterschreiben. 

3. Bei Auftraggebern nach § 99 Nr. 2 GWB: Kontakt mit 
Gebietskörperschaft aufnehmen

Sofern kein eigenes Postfach (beBPo oder De-Mail-G) bei 
dem Auftraggeber vorhanden ist, ist Kontakt mit der zuständi-
gen Gebietskörperschaft (z. B. Kommune) aufzunehmen.  Die 
Gebietskörperschaft muss die Auftraggebereigenschaft be-
stätigen und das Postfach zur Verfügung stellen. Die Rück-
antwort zur Antragstellung erfolgt ebenfalls über dieses Post-
fach. Es ist zusätzlich Abschnitt 5 im Antragsformular von der 
übermittelnden Stelle auszufüllen. 

4. Bearbeitungsnachricht von der Registerbehörde und 
Nutzerfreischaltung

Nach der Bearbeitung des Antrags erhält der Auftraggeber 
eine Bearbeitungsnachricht der Registerbehörde. Diese wird 
an das Postfach übermittelt, von dem aus der Antrag gesen-
det wurde. 

Im letzten Schritt werden dann Nutzer eigenverantwortlich 
durch die Identitätsadministratoren ihrer Organisation freige-
schaltet und verwaltet. Hierfür ist eine eigene Registrierung 
der Nutzer im Identitätsmanagementsystem SAFE erforder-
lich. Für den Zugriff auf das Abfrage- bzw. Mitteilungsportal 
benötigen Nutzer neben der Freischaltung der entsprechen-

den Nutzerrolle ein personengebundenes Authentifizierungs-
zertifikat (siehe VII.).

VI. Wie läuft die Registrierung ab (projekt
bezogene Auftraggeber nach § 99 Nr. 4 GWB)?

Es sind zwei Konstellationen zu unterscheiden: 

1. Die Nutzer können bei dem projektbezogenen Auftragge-
ber selbst angesiedelt sein. 

2. Die Nutzer können bei dem öffentlichen Subventionsgeber 
angesiedelt sein, der das Vorhaben im Sinne von § 99 Nr. 
4 GWB zu mehr als 50 % fördert.

Der Registrierungsprozess läuft ebenfalls in vier Schritten ab:

1. Registrierung bei SAFE

Zu Beginn legt sich jede Person, die zum Nutzer bestellt wer-
den soll (max. drei), im Identitätsmanagementsystem SAFE 
an, sofern sie noch nicht über eine SAFE-Identität für die pro-
jektbezogene Abfrage des Wettbewerbsregisters verfügt.

2. Bei Auftraggebern nach § 99 Nr. 2 GWB: Kontakt mit 
Gebietskörperschaft aufnehmen

Sofern kein eigenes Postfach (beBPo oder De-Mail-G) bei 
dem Auftraggeber vorhanden ist, ist Kontakt mit der zuständi-
gen Gebietskörperschaft (z. B. Kommune) aufzunehmen.  Die 
Gebietskörperschaft muss die Auftraggebereigenschaft be-
stätigen und das Postfach zur Verfügung stellen. Die Rückant-
wort zur Antragstellung erfolgt ebenfalls über dieses Postfach.

3. Antragsübermittlung über Gebietskörperschaft 

Im Anschluss ist für diese Personen das Antragsformular für 
projektbezogene Auftraggeber auszufüllen und von dem öf-
fentlichen Subventionsgeber bzw. der zuwendungsbewilligen-
den oder -begleitenden Behörde über ein besonderes elektro-
nisches Behördenpostfach (beBPo) oder De-Mail-Postfach 
an das entsprechende Postfach der Registerbehörde zu sen-
den. Das Antragsformular wird von der Registerbehörde zur 
Verfügung gestellt. Zudem ist der beBPo- bzw. De-Mail-Nach-
richt von der übermittelnden Stelle grundsätzlich ein Nach-
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weis anzuhängen, aus dem sich das Näheverhältnis3 zwi-
schen ihr und dem projektbezogenen Auftraggeber ergibt. 

4. Bearbeitungsnachricht von der Registerbehörde und 
Nutzerfreischaltung

Sind die Nutzer beim öffentlichen Subventionsgeber bzw. der 
zuwendungsbegleitenden oder -bewilligenden Behörde ange-
siedelt, erfolgt die Prüfung des Antrags durch die Register-
behörde nach Eingang. Im Falle einer erfolgreichen Prüfung 
schaltet die Registerbehörde die bestellten Nutzer im Identi-
tätsmanagementsystem SAFE frei. Sind die Nutzer hingegen 
bei dem projektbezogenen Auftraggeber angesiedelt, trägt 
die Registerbehörde – um ihnen übermäßigen Zeitdruck zu 
ersparen – dem kürzeren Freischaltungszeitraum von einem 
Monat dadurch Rechnung, dass grundsätzlich ein weiterer 
Zwischenschritt zwischen Antragstellung und Freischaltung 
vorgesehen ist. Innerhalb von drei Monaten kann der projekt-
bezogene Auftraggeber selbst oder – mit dessen Einverständ-
nis – die Behörde, die den Registrierungsantrag für den pro-
jektbezogenen Auftraggeber übermittelt hat, die 
Registerbehörde benachrichtigen, dass der Zeitpunkt für die 
Abfrage gekommen ist und die beantragten Nutzer nunmehr 
freigeschaltet werden sollen. Die Registerbehörde nimmt die 
Bearbeitung des Antrags und – nach erfolgreicher Prüfung – 
die Freischaltung der Nutzer erst auf die Benachrichtigung hin 
vor. Der Zwischenschritt ist optional. 

VII. Welche Zertifikate werden benötigt?

Identitätsadministratoren benötigen zur Nutzerverwaltung 
über das Identitätsmanagementsystem der Justiz (SAFE) ein 
Authentifizierungszertifikat, das sie nach der Freischaltung 
durch die Registerbehörde kostenlos beziehen können.

Nutzer, die sich beim Web-Portal des Wettbewerbsregisters 
anmelden wollen, um eine Abfrage nach § 6 WRegG durchzu-
führen oder eine Mitteilung nach § 4 WRegG zu übermitteln, 

3  Näheverhältnis meint, dass es sich bei der übermittelnden Stelle tatsäch-
lich um den öffentlichen Subventionsgeber, die zuwendungsbewilligende 
Behörde oder die zuwendungsbegleitende Behörde handelt.

brauchen für die Anmeldung ebenfalls ein Authentifizierungs-
zertifikat (Soft- oder Hardwarezertifikat).

VIII. Wie wird die Abfrage durchgeführt? 

Die Abfrage des Wettbewerbsregisters erfolgt elektronisch 
über das Web-Portal der Registerbehörde. Abfragen können 
nur Auftraggeber, die zuvor bei der Registerbehörde in der 
Eigenschaft als Auftraggeber registriert wurden. 

Für den registrierten Auftraggeber können nur Bedienstete 
die Abfrage durchführen, die im Identitätsmanagementsystem 
SAFE als Nutzer registriert und von einem Identitätsadminist-
rator des abfragenden Auftraggebers freigeschaltet sind. 

Nach der Anmeldung im Web-Portal sind Angaben über das 
zugrundeliegende Vergabeverfahren und das Unternehmen, 
das für den Zuschlag vorgesehen ist, in die Felder der Einga-
bemaske einzutragen. Dazu gehören auch Handelsregister-
daten oder vergleichbare Registerangaben des Unterneh-
mens sowie die Umsatzsteueridentifikationsnummer. 

IX. Wie erfolgt der Abruf des Abfrageer
gebnisses? 

Das Abfrageergebnis wird in Form eines Ergebnisdokuments 
im Web-Portal für die Dauer von sieben Tagen bereitgestellt. 
Dort kann es von dem Nutzer, der die Abfrage durchgeführt 
hat, abgerufen werden. 

Ihre Ansprechpartner

Dr. Stefan Mager
Rechtsanwalt, Fachanwalt für  
Vergaberecht, Partner
Essen
T +49 201 9220 24024
stefan.mager@lutherlawfirm.com

Inga Oldenburg
Inga Oldenburg
Rechtsanwältin, Associate
Essen
T +49 201 9220 16774
inga.oldenburg@lutherlawfirm.com


